
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. November 2010 

 

 Nr. 2010/2014   

Ludothek Hofstetten-Flüh, 4114 Hofstetten: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die Durchführung des 

Sicherheitsfahrkurses Micro Scooter Kids Day 

  

1. Erwägungen 

Die Ludothek Hofstetten-Flüh ersucht um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds an die Durchführung 

des Sicherheitsfahrkurses Micro Scooter Kids Day. Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums führte die 

Gesuchstellerin am 10. September 2010 diesen Fahrkurs durch. Im Rahmen des Verkehrsunterrichtes 

an der Unterstufe wird das Verhalten mit fahrzeugähnlichen Geräten im Strassenverkehr theoretisch 

thematisiert. Praktischen Unterricht erhalten die Kinder als Verkehrsteilnehmende insbesondere zu Fuss 

und mit dem Fahrrad. Der Inhalt dieses Fahrkurses fördert nebst dem richtigen Verhalten im Stras-

senverkehr auch die psychomotorischen Fähigkeiten der Kinder. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 

800.--. Daran beteiligt sich der TCS mit Fr. 200.--. 

2. Beschluss 

2.1 Der Ludothek Hofstetten-Flüh ist an die Durchführung des Sicherheitsfahrkurses Micro 

Scooter Kids Day vom 10. September 2010 ein Beitrag von Fr. 500.-- aus dem 

Lotterie-fonds zugesprochen.  

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 

erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt der 

Schlussabrechnung und eines Einzahlungsscheins zulasten des Kontos 233003 

"Lotteriefonds" anzuweisen. 
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